Checkliste zur Schutzkonzepterstellung zum internen Gebrauch für Pfarrgemeinden/Bezirke/Arbeitsbereiche
	Kategorie  
	Kriterien
	Ja
	Nein

	Voraussetzungen
	· Steuerungsgruppe aus leitenden HA und EA zur Erarbeitung des Schutzkonzepts (SK) ist gebildet
· Hinzuziehen von Zielgruppen (z.B. Kinder & Jugendliche, Kirchenmusik, Senior*innen) bei einzelnen Bausteinen ist erfolgt
	
	

	Risiko- & Potenzialanalyse

	· Die Bereiche Personal, zielgruppenspezifische Besonderheiten, Gelegenheiten/Situationen, Räumliche Situation, Macht und Entscheidungsstrukturen wurden gemäß Fragenkatalog in der Handreichung kritisch überprüft
· Ein Maßnahmenkatalog zur Risikovermeidung ist entwickelt und ins SK aufgenommen
	
	

	Leitbild/Präambel

	· individualisiert und passend zur Zielgruppe (Pfarrgemeinde/Bezirk/Arbeitsbereich)
· Haltung zum Thema Gewaltschutz (Kultur der Achtsamkeit/Nähe und Distanz) ist formuliert
	 
	

	Personalauswahl & -entwicklung

	· Gewaltschutz wird im Bewerbungsprozess kommuniziert
· Auf mögliche Hinweise in Bewerbungsunterlagen und -gespräch wird geachtet
· Verbindliche Voraussetzungen, wann und wo Führungszeugnisse vorgelegt/dokumentiert werden müssen, sind genannt
· Verpflichtungserklärung wird erläutert/unterschrieben
	 
	

	Sensibilisierung & Fortbildung

	· verbindliche Gewaltschutzschulungen für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden (Auffrischung alle 5 Jahre) 
· Multiplikator*innen sind benannt (auf Bezirksebene)
	 
	

	Verhaltenskodex

	· Umsetzung Abstinenz- und Abstandsgebot
· Standards zum Umgang mit Nähe und Distanz
· Regelungen zum Datenschutz und Recht am Bild
· Vereinbarungen zum Umgang mit Social Media
· Regelungen zum Vieraugenprinzip
· Regelungen zur Abgrenzung von privatem und dienstl. Kontakt
· Zielgruppenorientiert
	 
	

	Beschwerdeverfahren

	· niedrigschwellige Ansprech- und Beschwerdewege sind geschaffen (z.B. Briefkasten)
· interne Ansprechpersonen und interne/externe Fachberatungsstellen mit Kontaktdaten sind genannt
· Feedbackkultur ist etabliert (was läuft gut/schlecht?)
	 
	

	Handlungsplan
	· Interventionsteam (mit Leitungspersonen/HA) ist gebildet
· detaillierter Handlungsplan ist erarbeitet
· Verantwortliche/Stellvertr. mit Kontaktdaten sind benannt
· Hinzuzuziehende Fachberatungen (EOK, IeF) sind benannt
· Kommunikation über Fachstelle im EOK (Stefan Herholz)
· Beachtung Datenschutz von Betroffenen/möglichen Tatpersonen
· Regelungen zum Umgang mit Meldungen, Betroffenen, Tatpersonen und Rehabilitation von fälschlich Beschuldigten
· Altfälle werden an die Aufarbeitungsstelle im EOK weitergeleitet
	 
	




	Kategorie  
	Kriterien
	Ja
	Nein

	Partizipation

	· Gemeinde/Bezirk/Einrichtung ist über die Erstellung des SK informiert und es wurde zur Mitarbeit eingeladen
· Mitarbeitende und Zielgruppen (Kinder- und Jugendliche, schutzbefohlene Erwachsene) wurden insbesondere bei der Risiko- und Potenzialanalyse, dem Verhaltenskodex und Beschwerdewegen beteiligt
	 
	

	Überarbeitung

	· Personalien werden jährlich, alle weiteren Veränderungen bei Bedarf oder mindestens alle 5 Jahre überprüft
· Anpassung des SK erfolgt auf Basis von Mitteilungen oder Beschwerden
	 
	

	Transparenz & Öffentlichkeitsarbeit

	· Verhaltenskodex und Ansprechpersonen sind deutlich sichtbar ausgehängt
· Schutzkonzept ist auf Homepage der Gemeinde/Bezirk/Einrichtung veröffentlicht
· In gemeindlichen Veranstaltungen wird das Thema Prävention angesprochen und dafür sensibilisiert
· Weitere Ideen und Anregungen zur Sichtbarmachung und Umsetzung des Schutzkonzepts im Gemeindeleben sind benannt
	 
	


 
